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Änderungsantrag zu EP-G-01

Von Zeile 228 bis 230:
Wohnen ist eine der zentralen sozialen Fragen unserer Zeit. Es muss als Teil der
Daseinsvorsorge verstanden werden. In der EU muss Wohnen ein Grundrecht
werdenIn gesicherten Wohnverhältnissen zu leben, ist für alle Menschen existenziell.
Knapper Wohnraum in den Städten, vielerorts steigende Mieten und ein 

Begründung

"Teil der Daseinsvorsorge" ist zu schwach. Daher: Grundrecht.
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